[bookmark: _GoBack]Betriebsvereinbarung
zur Einführung von Kurzarbeit

zwischen der Firma ……
Adresse, vertreten durch die Geschäftsführerin / den Geschäftsführer
						(nachfolgend Arbeitgeberin)
und
dem Betriebsrat der Firma …
Adresse, vertreten durch den Vorsitzenden
						(nachfolgend Betriebsrat)
– beide Seiten gemeinsam nachfolgend Betriebsparteien genannt.

Die staatlichen Maßnahmen aus Anlass der Pandemie-Situation beschränken unter anderem die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung und sie haben deswegen Auswirkungen auf Busbetriebe. Betroffen sind nicht nur der Reise- und Gelegenheitsverkehr sondern auch der öffentliche Personennahverkehr. Die Durchführung des Fahrbetriebs ist während der Dauer der Pandemie-Situation nur eingeschränkt möglich.
Auf diese Situation reagieren die Betriebspartner und beschließen die Einführung von Kurzarbeit.

1. Geltungsbereich

Diese Betriebsvereinbarung gilt für alle beim Arbeitgeber beschäftigten Arbeitnehmer an den Standorten …
Ausgenommen sind
· leitende Angestellte gem. § 5 Abs. 3 BetrVG;
· Auszubildende;
· Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis während des Kurzarbeitszeitraums aufgrund Kündigung oder Aufhebungsvertrag endet;
· Schwangere Frauen und werdende Väter, die Elterngeld in Anspruch nehmen werden, und bei denen der Bezug von Kurzarbeitergeld in den Bemessungszeitraum des Elterngeldes gem. § 2 BEEG fallen wird;
· Beschäftigte, bei denen die persönlichen Voraussetzungen für den Bezug von Kurzarbeitergeld nicht vorliegen.



2. Regelungsziel

Mit der Einführung von Kurzarbeit sollen betriebsbedingte Kündigungen während der bestehenden Pandemie-Situation vermieden werden. Die Einführung von Kurzarbeit wird unter die Bedingung gestellt, dass die Agentur für Arbeit die Kurzarbeit durch Zahlung von Kurzarbeitergeld fördert.

3. Durchführung

Die monatliche Arbeitszeit kann in der Zeit vom … bis … auf durchschnittlich bis zu … Stunden reduziert werden.

Den Kreis der Personen, die in einem bestimmten Zeitraum konkret von Kurzarbeit betroffen ist, legen die Betriebspartner bezogen auf die jeweilige Situation einvernehmlich fest. Das geschieht schriftlich als Ergänzung und Anlage zu dieser Betriebsvereinbarung. Diese konkrete und personalisierte Festlegung der Kurzarbeit wird den betroffenen Arbeitnehmern mit einer Ankündigungsfrist von drei Tagen bekanntgegeben.

Der Arbeitgeber stellt unverzüglich einen Antrag auf Gewährung von Kurzarbeitergeld bei der Arbeitsagentur.  Der Betriebsrat erhält eine Kopie des Antrags an die zuständige Arbeitsagentur. 

Eine Unterbrechung, Ausweitung, Verlängerung oder vorzeitige Beendigung der Kurzarbeit ist nur mit Zustimmung des Betriebsrats möglich. Sofern sich der Personalbedarf ändern sollte, vereinbaren die Betriebspartner kurzfristig Anpassungen sowohl bei der Arbeitszeit als auch bei Anzahl und Person der betroffenen Arbeitnehmer. Sollte sich die Beschäftigungslage und der Personalbedarf während der Laufzeit der Betriebsvereinbarung wesentlich verbessern, so werden die Betriebspartner die Kurzarbeit vorzeitig beenden.

Der Arbeitgeber informiert den Betriebsrat mit einer Frist von drei Tagen über nach dieser Betriebsvereinbarung anstehende Maßnahmen und stellt dem Betriebsrat die zur Beurteilung der Situation notwendigen Unterlagen zur Verfügung. 

4. Arbeitnehmer

Die Arbeitnehmer müssen auch während der Kurzarbeit erreichbar sein, um bei veränderter Beschäftigungssituation kurzfristig für Einsätze zur Verfügung zu stehen.

Die Arbeitnehmer sind verpflichtet an Qualifizierungsmaßnahmen der Arbeitsagentur teilzunehmen, sofern solche von der Arbeitsagentur angeboten werden sollten.

Unabhängig von einer bereits nach Arbeitsvertrag bestehenden Anzeige- und Genehmigungserfordernis machen die Betriebspartner auf die Folgen einer Nebentätigkeit während der Dauer der Kurzarbeit aufmerksam. Sollte es wegen einer vom Arbeitnehmer durchgeführten Nebentätigkeit zu einer Überzahlung kommen, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, dem Arbeitgeber das zu viel bezogene Kurzarbeitergeld zu erstatten. 

5. Entgeltansprüche

Das Kurzarbeitergeld wird zum Zeitpunkt der üblichen monatlichen Entgeltzahlung durch den Arbeitgeber gezahlt. Dies gilt unabhängig von dem Zahlungszeitpunkt durch die Agentur für Arbeit.

Sollte die Agentur für Arbeit – gleich aus welchem Grund – die Zahlung von Kurzarbeitergeld ablehnen, wird den von Kurzarbeit betroffenen Beschäftigten während der Kurzarbeitszeit die volle Vergütung gezahlt.

Während der Kurzarbeit wird in folgenden Fällen der Vergütungsanspruch entsprechend den Zeiten ohne Kurzarbeit berechnet:
· Urlaubsentgelt und Urlaubsgeld
· Entgelt für gesetzliche Feiertage
· Vermögenswirksame Leistungen
· Betriebliche Sonderzahlung
· Sonstige Sonderzahlungen
· Beiträge zur betrieblichen und tariflichen Altersvorsorge
· Geldzahlungen für Freischichten
· Tarifliche Jahresleistungen

Der Anspruch auf Freischichten wird durch die Kurzarbeit nicht berührt.

Soweit nach Beendigung der Kurzarbeit die Höhe der Leistungen (z.B. Urlaubsentgelt, Entgeltfortzahlung) von Zeiträumen abhängt, in denen Kurzarbeit geleistet wurde, werden die Leistungen berechnet, als wenn keine Kurzarbeit eingeführt worden wäre.

6. Zuschuss zum Kurzarbeitergeld (Aufstockung)

[Soweit betrieblich eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes verhandelt wird, ist folgende Regelung (Ziffer 6) einzufügen. Die Höhe der Aufstockung wird betriebsindividuell festgelegt und muß anstelle des gelb hinterlegten Feldes eingetragen werden.]

Diejenigen Arbeitnehmer, die von der Kurzarbeit betroffen sind, erhalten vom Arbeitgeber neben dem verkürzten Entgelt eine Aufstockung des von der Agentur für Arbeit ausgezahlten Kurzarbeitergeldes auf XX % der Nettoentgeltdifferenz zwischen dem pauschalisierten Nettoentgelt aus dem Sollentgelt und dem pauschalisierten Nettoentgelt aus dem Ist-Entgelt nach § 106 SGB II.

Der Zuschuss zum Kurzarbeitergeld wird zusammen mit der üblichen Entgeltauszahlung gezahlt. Dies gilt unabhängig von dem Zahlungszeitpunkt durch die Agentur für Arbeit.

Bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung werden verdiente Vergütungen, Kurzarbeitergeld und Zuschuss gesondert ausgewiesen.

7. Überstunden und Auftragsvergabe

Während der Kurzarbeit dürfen keine Überstunden/Mehrarbeit geleistet werden.

Während des Kurzarbeitszeitraums werden keine Aufträge, die auch im Unternehmen erledigt werden können, an auswärtige Unternehmen neu vergeben. Als auswärtige Unternehmen gelten auch rechtlich selbständige Unternehmen, die mit dem Unternehmen, das in dieser Betriebsvereinbarung Vertragspartei ist, verbunden sind.

8. Betriebsbedingte Kündigungen

Während der Laufzeit dieser Betriebsvereinbarung sind betriebsbedingte Kündigungen von Beschäftigten – unabhängig davon, ob sie sich in Kurzarbeit befinden oder nicht – im gesamten Betrieb ausgeschlossen.

9. Inkrafttreten und Dauer

Diese Betriebsvereinbarung tritt mit Unterzeichnung in Kraft. 

Diese Betriebsvereinbarung gilt für den in § 3 Satz 1 festgelegten Zeitraum. Sie endet vorzeitig mit Wiederaufnahme des uneingeschränkten Fahrbetriebes.

10. Bekanntgabe

Diese Betriebsvereinbarung ist den Arbeitnehmern durch Aushänge im Betrieb bekanntzugeben.

11. Sonstiges

Sollte eine Regelung dieser Betriebsvereinbarung unwirksam sein oder werden, so soll diese Betriebsvereinbarung nach dem Willen der Betriebspartner im Übrigen trotzdem wirksam sein. Die Betriebspartner sind in diesem Fall verpflichtet, Verhandlungen aufzunehmen, um die unwirksamen Regelungen durch solche zu ersetzen, welche die Verwirklichung des Regelungszieles sicherstellen.

Ort, Datum

Vorname Name						Vorname Name
Arbeitgeber						Betriebsrat
Geschäftsführung					Vorsitzende(r)
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